
§ 17  
Allgemeine Regelungen zu den Stufen  
  
(1) Der Mitarbeiter erhält vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird, 

das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe.  
  
(2) Bei Leistungen des Mitarbeiters, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann die 

erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt werden. Bei 
Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das  
Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden.17 Bei einer Verlängerung der  
Stufenlaufzeit hat der Dienstgeber jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die  
Verlängerung noch vorliegen. Für die Beratung von in Textform begründeten Beschwerden 
von Mitarbeitern gegen eine Verlängerung nach Satz 2 beziehungsweise 3 ist eine  
Beschwerdekommission aus der jeweiligen Einrichtung zuständig, soweit dort eine 
Mitarbeitervertretung besteht. Die Mitglieder der Beschwerdekommission werden je zur 
Hälfte vom Dienstgeber und der Mitarbeitervertretung benannt; sie müssen der Einrichtung 
angehören.  
 
Besteht in der Einrichtung keine Mitarbeitervertretung, kann sich der Mitarbeiter an die 
AGG-Beschwerdestelle seines Dienstgebers wenden. Diese beruft eine Sitzung einer ad hoc 
zu bildenden Beschwerdekommission ein, welche aus einer vom (Erz-)Bischof benannten 
und einer vom Mitarbeiter benannten Person besteht. Mitglieder der Beschwerdekommission 
müssen Mitarbeiter eines unter den Geltungsbereich der DVO fallenden Dienstgebers sein.  
  
Der Dienstgeber entscheidet auf Vorschlag der Beschwerdekommission darüber, ob und in 
welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen werden soll.18,19  

  
(3) Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 stehen 

gleich:  
  

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,   
  
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 26 Wochen,   
  
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,   
  
d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Dienstgeber vor dem Antritt schriftlich ein 

dienstliches beziehungsweise betriebliches Interesse anerkannt hat,  
  
e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr,  
  
f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit (§ 14) sowie 

Zeiten einer Tätigkeit gemäß § 31 Absatz 3 oder § 32 Absatz 3.  
  
Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 
erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind unschädlich, werden aber nicht 
auf die Stufenlaufzeit angerechnet. Bei einer Unterbrechung von jeweils mehr als drei 
Jahren, bei Elternzeit von jeweils mehr als fünf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, 
die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei 
einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. Zeiten, 



in denen ein Mitarbeiter mit einer kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
eines entsprechenden Vollzeitmitarbeiters beschäftigt war, werden voll angerechnet.  

 
(4)  Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus den Entgeltgruppen 2 bis 14 der 

Anlage 1 zur DVO wird der Mitarbeiter der gleichen Stufe zugeordnet, die er in der 
niedrigeren Entgeltgruppe erreicht hat, mindestens jedoch der Stufe 2. Die Stufenlaufzeit in 
der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung.43 Bei einer 
Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist der Mitarbeiter der in der höheren 
Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen; die in der bisherigen Stufe zurückgelegte 
Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe angerechnet. Der 
Mitarbeiter erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das 
entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 3 festgelegten Stufe der 
betreffenden Entgeltgruppe.  

(4a)  Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus der Entgeltgruppe 1 wird der 
Mitarbeiter derjenigen Stufe zugeordnet, in der er mindestens sein bisheriges Tabellenentgelt 
erhält, mindestens jedoch der Stufe 2. Wird der Mitarbeiter nicht in die nächsthöhere, 
sondern in eine darüber liegende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Tabellenentgelt für 
jede dazwischen liegende Entgeltgruppe nach Satz 1 zu berechnen. Die Stufenlaufzeit in der 
höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung.43 Der Mitarbeiter erhält 
vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende 
Tabellenentgelt aus der in Satz 1 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe.  

 
(4b)  (mit Wirkung vom 31.03.2023 aufgehoben) 

 


